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4. Gesetz: Wiener Abgabenordnung (WAO); .Änderung. 

4. 
Gesetz vom 14. Dezember 1973, mit dem 
die Wiener Abgabenordnung - W AO ge

ändert wird 
Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Die W.iener Abgabenordnung - W AO, LGBL 
für Wien Nr. 21/1962, in 'der Fassung des 
Gesetzes vom 20. März 1964, LGBL für Wien 
Nr. 12, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 
„Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten in 

Angelegenheiten 
a) der nicht bundesrechtlich geregelten öffent

lichen Abgaben (mit Ausnahme der im 
Wiener Landesgesetz über die Festsetzung 
des Ausmaßes von Verwaltungsabgaben 
im Bereii::h des Landes und der Gemeinde 
Wien vorgesehenen Verwaltungsabgaben 
in den Angelegenheiten der Wiener 
Landes- und Gemeindeverwaltung) der 
Stadt Wien, 

b) der Grundsteuer und der Lohnsummen
steuer, soweit nicht bundesgesetzliche Vor
schriften anzuwenden sind, 

soweit diese Abgaben von Organen der Stadt 
Wien verwaltet werden und nicht Abgaben
behörden des Bundes einzuschreiten haben." 

2. § 86 Abs. 3 hat zu lauten: 
„Als Zwangsstrafe kann eine Geldstrafe in 

der Höhe von 50 S bis 10.000 S verhängt 
werden." 

3. Dem § 104 Abs. 1 ist anzufügen: 
„Bei Berechnung des Verspätungszuschlages 
findet § 153 sinngemäß Anwendung.'' 

4. Nach der Bezeichnung „§ 153" ist die 
Bezeichnung „(1)" einzufügen. 

Dem § 153 Abs; 1 ist als Abs. 2 anzufügen: 
„Für die Selbstbemessung von Abgaben (§ 149) 

gilt Abs. 1 sinngemäß." 
5. Im § 164 Abs. 5 hat an Stelle des zitierten 

§ 161 Abs. 3 § 160 Abs. 3 zu treten. 

7. Dem § 166 ist anzufügen: 

„Bei Berechnung des Säumniszuschlages findet 
§ 153 sinngemäß Anwendung." 

8. Im § 168 wird die Zahl „10" durch die 
Zahl „20" ersetzt. 

9. Im § 175 Abs. 1 wird die Zahl „3" durch 
die Zahl „5" ersetzt. 

An Stelle des zweiten Satzes tritt folgende Be
stimmung: 

„Bei Berechnung der Mahngebühr findet § 153 
sinngemäß Anwendung." 

10. Als § 181 a wird eingefügt: 

.„Von der Einhebung fälliger Säumnis
zuschläge kann von Amts wegen Abstand ge
nommen werden, wenn dies im Zuge der Ver
rechnung von Abgaben mittels elektronischer 
Datenverarbeitung zu einer Verwaltungsverein
fachung führt." 

11. § 184 Abs. 2 hat zu lauten: 

„Die Verjährung fälliger Abgaben wird durch 
jede zur Durchsetzung des Anspruches unter
nommene, nach außen erkennbare Amtshand
lung, wie durch Mahnung, durch Vollstreckungs
maßnahmen, durch Bewilligung einer Zahlungs
erleichterung oder durch Erlassung eines Be
scheides gemäß §§ 149 Abs. 3 und 150, unter
brochen. Nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Unterbrechung eingetreten ist, 
beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen." 

12. Im § 188 wird die .Zahl „10" durch die 
Zahl „20" ersetzt. 

13. § 251 Abs. 2 hat zu lauten: 

„Die Verwaltungsübertretung wird in den 
Fällen des Abs. 1 lit. b und d mit einer Geld
Stl'.afe bis zu 3000 S, im Nichteinpringungsfall 
mit Arrest bis zu einer Woche, in den Fällen 
des Abs. 1 lit. a und c mit einer Geldstrafe bis 
zu 30.000 S, im Nichteinbringungsfall mit Arrest 
bis zu sechs Wochen, geahndet." 

6. Dem § 164 Abs. 6 wird angefügt: 1 Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
„Hiebei gelten Samstage nicht als Werktage." Gratz Ertl 
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